
Abwägungsvorschlag/-ergebnis zur Stellplatzsatzung 

Satzung über die Erhöhung der Anzahl der notwendigen Stellplätze  in Iffezheim 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG/-ERGEBNIS 

I. FÖRMLICHE BÜRGERBETEILIGUNG GEM. § 3 (2) BAUGB UND FÖRMLICHE BETEILIGUNG 
DER BEHÖRDEN GEM. § 4 (2) BAUGB 

VOM 20.05.2019 BIS 21.06.2019 

STAND: 02.09.2019 

Anlage 3 zu TOP 1.5
GR-Sitzung 16.09.2019
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FOLGENDE BEHÖRDEN UND SONSTIGE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE HABEN STELLUNG GENOMMEN: 
 
 

Nr. Angeschrieben wurden Antwort Anregung 

01 Landratsamt Rastatt  - 12.06.2019 ja ja 

02 Stadtwerke Baden-Baden – 29.05.2019  ja keine 

03 IHK Karlsruhe  - 29.05.2019 ja keine 

04 Albtal-Verkehrsgesellschaft – 16.05.2019  ja keine 

05 Netze Südwest – 07.06.2019  ja keine 

06 
Regierungspräsidium Freiburg  - Landesamt für Geologie – 
23.05.2019 

ja keine 

07 Handwerkskammer Karlsruhe – 07.06.2019 ja keine 

08 Deutsche Telekom Technik GmbH – 04.06.2019    ja keine  

09 Gemeinde Steinmauern – 22.05.2019  ja keine 

10 Gemeinde Muggensturm – 21.05.2019 ja keine  

11 Gemeinde Hügelsheim – 07.06.2019 ja keine 

12 Stadt Rastatt  Fachbereich Stadt- und Grünplanung – 11.07.2019  ja keine 

13 Stadt Rastatt – Baurecht – 04.06.2019 ja ja 

 
 

Folgende Bürger haben Stellung genommen 
 

Nr. Angeschrieben wurden Antwort Anregung 

01 Bürger 1– 20.05.2019 ja ja 

02 Bürger 2 – 20.06.2019 ja ja 
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TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Anregungen Abwägungsvorschlag/-ergebnis des Gemeinderats 

1. Landratsamt Rastatt – 12.06.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abs.1 
Bei der Aufstellung der Stellplatzsatzung wurden sowohl verkehrliche, wie auch 
städtebauliche Gründe und Gründe zur sparsamen Flächennutzung berücksichtigt, 
wie sie auch in einem Verkehrskonzept zur Anwendung kommen.  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme  
 
 
Abs.2 und 3 
Die Stellplatzsatzung bezieht nur bebaute Flächen der Gemeinde Iffezheim ein, die 
entweder dem Innenbereich zugerechnet werden oder für die ein Bebauungsplan 
vorliegt, der entweder keine oder andere Festsetzungen zu Stellplätzen trifft, wie in 
der Stellplatzsatzung festgesetzt werden. 
Flächen, auf denen Bebauungspläne vorliegen, deren Festsetzungen zu Stellplät-
zen mit der Konzeption der Stellplatzsatzung übereinstimmen sind nicht enthalten. 
 
Der Geltungsbereich der Stellplatzsatzung ergibt sich aus dem farbig hinterlegten 
Flächen im Planteil. 
Beschlussvorschlag: 
Keine Berücksichtigung 
 
 
Abs. 4: 
Der Differenzierung der Anzahl der Stellplätze liegen verkehrliche und städtebauli-
che Gründe zugrunde. Eine pauschale Stellplatzfestsetzung nur nach Wohnungs-
größe würde die verkehrliche Situation in Iffezheim nicht abbilden. 
Beschlussvorschlag: 
Keine  Berücksichtigung 
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Abs. 1 und 2 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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2. Stadtwerke Baden-Baden – 29.05.2019  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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3. IHK Karlsruhe – 29.05.2019  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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4. Albtal-Verkehrsgesellschaft GmbH – 16.05.2019  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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5. Netze Südwest – 07.06.2019  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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6. Regierungspräsidium Freiburg – 23.05.2019  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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7. Handwerkskammer Karlsruhe – 07.06.2019  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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8. Deutsche Telekom Technik – 04.06.2019  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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9. Gemeinde Steinmauern – 22.05.2019  

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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10. Gemeinde Muggensturm – 21.05.2019  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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11. Gemeinde Hügelsheim – 07.06.2019  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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12. Stadt Rastatt – Stadt- und Grünplanung – 11.07.2019  

 
  
Sehr geehrter Herr Peter, 
  
die Stadt Rastatt hat keine Anregungen bzw. Bedenken gegen die in der Betreff ge-
nannte Stellplatzsatzung vorzubringen. 
Wir bitten die verspätete Abgabe unserer Stellungnahme zu entschuldigen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 

Manuel Ruschmann  
Fachbereich Stadt- und Grünplanung  
Fachbereichsverwaltung  
Rathaus Herrenstraße (Herrenstraße 15), Zimmer 4.19  

Post:  
Tel.:  
Fax:  
E-Mail:  
 
Web: 
 
Facebook: 

Marktplatz 1, 76437 Rastatt  
07222 972 - 4061  
07222 972 - 4099  
stadtplanung@rastatt.de 
manuel.ruschmann@rastatt.de  
www.rastatt.de 
www.rastatt-inklusiv.de 
www.facebook.com/barockstadt.rastatt 

 

  
  
-------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 

mailto:stadtplanung@rastatt.de
mailto:manuel.ruschmann@rastatt.de
http://www.rastatt.de/
http://www.rastatt-inklusiv.de/
http://www.facebook.com/barockstadt.rastatt
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13. Stadt Rastatt – Baurecht – 4.06.2019  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In §1 der Satzung wird zur Klarstellung auf § 37 Absatz 3 LBO verwiesen. 
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung  
 
Es wird zur Klarstellung in § 1 darauf verwiesen, dass die Stellplätze frei zugäng-
lich sein müssen, im Einzelfall kann jedoch ausnahmsweise ein gefangener Stell-
platz vor einer Garage/Carport angerechnet werden.   
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung  
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BÜRGER  

Anregungen Abwägungsvorschlag/-ergebnis des Gemeinderats 

B1 – Bürger 1 – 20.05.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Im Zuge von Nachverdichtungen ist eine Abweichung von der Stellplatzverpflichtung 
nach § 37 (3) zuzulassen, wenn …“die Herstellung von zusätzlichem Parkraum nicht 
oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist.“  
 
Der Frage der zusätzlichen Versieglung von Gärten zur Anlage von Stellplätzen ste-
hen verkehrliche Belange wie die ungehinderte Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen 
im öffentlichen Straßenraum entgegen. Auch städtebauliche Gründe sprechen für 
eine Verlagerung des ruhenden Verkehrs auf die Grundstücke, um den öffentlichen 
Straßenraum nicht ausschließlich zum Parken zu nutzen. 
 
Die Stellplatzsatzung sieht eine Staffelung nicht entsprechend der Wohnungsgröße, 
sondern aus verkehrlichen Gründen vor. 
 
Eine Straßenraumgestaltung mit separat ausgewiesenen Parkflächen kann eine 
Ordnung herstellen, gleichwohl kann in der Regel nicht die gesamte Vielzahl an ru-
hendem Verkehr aufgenommen werden, was oftmals zu Parken außerhalb der aus-
gewiesenen Flächen führt. Die Nutzung von Stellplätzen auf den Grundstücken kann 
diesem Parkdruck deutlich reduzieren. 
 
Beschlussvorschlag: 
Keine Berücksichtigung  
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B 2 Bürger 2 – 20.07.2019   

 
 

 

 
 
 
 
Abs.1  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme  
 
Abs. 2-5 
Mit der Stellplatzsatzung ist der Kommune entsprechend LBO ein Instrument gege-
ben, die gesetzliche Festsetzung von 1 Stellplatz pro Wohnung auf maximal 2 
Stellplätze zu erhöhen.  
 
Voraussetzung für eine Stellplatzsatzung ist in Gründen des Verkehrs, aus städte-
baulichen Gründen und aus Gründen sparsamer Flächennutzung gegeben. So-
wohl das reine Flächenangebot im öffentlichen Straßenraum (Straßenbreite) als 
auch die städtebauliche Straßenraumgestaltung und die Thematik der Verkehrssi-
cherheit für sämtlichen Nutzer des öffentlichen Straßenraums wie Fahrradfahrer, 
Fußgänger und Kraftfahrzeuge, als auch die reibungslose Durchfahrt für Rettungs-
fahrzeuge belegen die genannte drei Gründe als Voraussetzung für eine Stellplatz-
satzung. 
Die Zonierung entspricht dieses Kriterien (Straßenbreite/Verkehrssicherheit – städ-
tebauliche Situation – sparsame Flächennutzung).  
 
Die Stellplatzsatzung ist kein Instrument, um kurzfristig sämtliche Problembereiche 
im Straßenraum zu beseitigen, langfristig wird sie jedoch Entlastung für den Stra-
ßenraum bringen. Die Stellplatzsatzung ist gleichrangig den Örtlichen Bauvorschrif-
ten in einem Bebauungsplan. Sie wurde für die Gebiete in der bebauten Ortslage 
aufgestellt, die keine Festsetzungen zur Anzahl der Stellplätze bzw. eine geringere 
Anzahl von Stellplätzen in den gültigen Bebauungsplänen aufweisen. Damit wird 
eine Gleichbehandlung im ganzen bebauten Bereich der Gemeinde Iffezheim er-
reicht. 
Beschlussvorschlag: 
Keine Berücksichtigung  
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Abs. 6 ff 
Was die Kostenübernahme zur Gehwegabsenkung betrifft, so gilt hier die in der 
Gemeinde Iffezheim übliche Praxis.  
Für eine Nutzungsänderung ist im Einzelfall die Abweichungsmöglichkeit des § 56 
(2) LBO ebenso die Ablösung entsprechend § 37 LBO zu prüfen. 
Beschlussvorschlag: 
Keine Berücksichtigung 
 
Frage 1: 
Mit dieser Stellplatzsatzung soll – wie oben ausgeführt – die Nutzung der öffentli-
chen Verkehrsfläche als Parkraum reduziert werden, die Durchgängigkeit im Stra-
ßenraum für Rettungsfahrzeuge erzielt werden, den Straßenraum für andere Ver-
kehrsteilnehmer sicherer gemacht werden und die städtebauliche Situation im öf-
fentlichen Raum verbessert werden. 
 
Frage 2: 
Der Ermittlung der notwendigen Stellplätze bzw. unterschiedlichen Zonen lagen 
verkehrliche Gründe (Straßenbreiten/Begegnungsverkehr/Rettungsfahrzeuge/un-
terschiedliche Nutzungen der Verkehrsteilnehmer), städtebauliche Gründe (Parken 
auf Gehwegen) und Gründe zum sparsamen Flächenumgang (Anteil der öffentli-
chen Verkehrsflächen) zugrunde.  
 
Frage 3: 
Hier gelten die Vorgaben der LBO und der Garagenverordnung (GaVO). 
 
Frage 4: 
Hier gelten die Vorgaben der LBO. 
 
Frage 5: 
Die Ablösung von Stellplätzen ist im Einzelfall von der Gemeinde Iffezheim zu prü-
fen. 
 
Frage 6: 
Hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Abweichungsmöglichkeit des § 56 (2) LBO 
angewandt werden kann.  
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